


 TV E tritt am 01.01.2023 in Kraft

 Mindestlaufzeit 5 Jahre
 bis 31.12.2027, danach mit 3 Monatsfrist zum Jahresende kündbar



Geltungsbereich am UKM:

 Ambulanzen

 Pat.-Transport

 Botendienste

 Materialwirtschaft

 AEMP

 Bäckerei

 Catering

 Cafeteria

 Küche



 Regelungen treten mit dem Tarifvertrag am 1.1.2023 in Kraft

 Aufbau von 30 zusätzlichen VK gegenüber den VK-Stellen am 30.04.2022

 Konkrete Verteilung der 30 VK durch die Betriebsparteien

 3 Tage Belastungsausgleich pro Kalenderjahr bis zum Erreichen und bei 
Unterschreitung des geplanten Solls (Ausgestaltung der Sanktionierung wird Teil 
der Redaktionsverhandlungen)



 Maßregelungen (zB wegen Streikteilnahme) und Schlechterstellungen sind untersagt

 Paritätisch besetzt mit je 3 von ver.di benannten betriebszugehörigen Mitgliedern 
(Sachverständige, z.B. Gewerkschaftssekretär*innen können hinzugezogen werden)

 Sitzungen, Vor- und Nachbereitungszeit sind Arbeitszeit

 Die jeweilige Uniklinik informiert die Evaluierungskommission insbesondere über:
a) die veranlassten Maßnahmen zur Einhaltung der tariflichen Regelungen und
b) die grundlegenden Entwicklungen oder Probleme in der Umsetzung der Vereinbarung

 Bei Feststellung von Änderungsbedarfen erfolgt die Weitergabe an die Tarifvertragsparteien



 Inkrafttreten: 1.1.2023

 100%-iger Anerkennungstarifvertrag zum TV-L

 Bei Kündigungen von Entgelttabellen (normale Entgeltrunde) oä. und 
Forderungsaufstellung wirkt beides auch an den UK NRW automatisch

 Volle Beteiligung an Tarifrunden der Länder weiterhin möglich (Streiks)

 Erstmals kündbar zum 31.12.2029


